
Herrn

Bezirksbürgermeister

Arno Lohmann

- im Hause -

Wir behalten uns Anträge während der Sitzung vor.

Die Anwohner der Dahlenkampstraße haben auf Anfrage, warum der Lieferverkehr per LKW durch
die Dahlenkamstraße fährt, die Antwort erhalten, dass diese eine Straße sei und keine
Fußgängerzone. Auch wurden aus Bürgersteigen Parkplätze. Bei der Erneuerung der
Straßenbeleuchtung wurde aber den Anliegern eine Umlage auferlegt mit der Begründung, dass die
Dahlenkampstraße eine Fußgängerzone sei.

Es stellt sich daher auch die Frage, ob die geleisteten Zahlungen wieder an die Anlieger erstattet
werden müssen.

Wenn es sich aber tatsächlich um eine Fußgängerzone handelt, wird diese auch wieder als solche
hergerichtet und zukünftig für schweren LKW-Verkehr gesperrt?

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Bartscherj
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Sehr geehrter Herr Lohmann,

Anfrage: Rechtliche Bewertung der Dahlenkampstraße.
Wir bitten um einen Sachstandsbericht inwieweit die Dahlenkamstraße, oder Teile davon, eine
Fußgängerzone ist.

Es wird um eine Einschätzung des Rechtsamtes gebeten.
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